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SCHWEIZERISCHE

Fragen der Theologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

KIRCHEN
ZEITUNG

28/1974 Erscheint wöchentlich 11. Juli 142. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

Der Schutz des Lebens und die Aufgabe des Strafrechts

Überlegungen zum Sinn und zur Aufgabe des Rechts

Das Thema «Schwangerschaftsabbruch»
hat bereits recht viel Anlass zum Disku-
tieren und Schreiben gegeben. Dem-
nächst dürfte diese Auseinandersetzung
wegen der Stellungnahme des Bundesra-
tes einen ersten Höhepunkt erreichen.
Bald werden die eidgenössischen Räte
und vielleicht das Volk darüber befinden
müssen. Es scheint daher der Zeitpunkt
gekommen, den ganzen Problemkomplex
von der grundsätzlichen Seite nochmals
eingehender anzuleuchten. Dabei ist es

klar, dass im Rahmen eines Zeitungsar-
tiköls nicht auf alle damit zusammenhän-
genden Fragen eingegangen werden
kann. Es geht in der nachfolgenden Dar-
legung vor allem darum, den Stellen-
wert von Recht und Strafrecht richtig zu
werten.

I. Das Recht und seine Aufgabe

Weil auch das Recht und seine Funktion
im Laufe der Geschichte eine Entwick-
lung durchlaufen, wie wohl alles auf die-
ser Weilt, ist es nicht leicht, den Begriff
«Recht» und den Sinn vom Recht ein für
allemal in Worte zu kleiden. Ähnlich
geht es uns ja auch mit andern grossen
Werten wie «Liebe», «Währheit», «Frie-
de», um nur einige zu nennen. Klar ist,
dass es Sich auch beim Recht um etwas
Grosses handelt, wenn es richtig verstan-
den wird: Es ist Sinn uhd Aufgabe des

Rechts (und des Richters), jedem das
Seine zuzuerkennen! Das gilt — im wei-
testen Sinn verstanden — wohl für alle
Sparten dieser Disziplin.
Das staatliche Recht soll vor allem die
zwischenmenschlichen Beziehungen ord-
nen. Es ist zum Wohl der Gemeinschaft

da. Je näher die Menschen zusammen-
leben und je weiter die Technik fort-
schreitet, desto mehr wird in Rechtssät-
zen geregelt, oft auch sehr Nebensäch-
liches. Dabei dürfen wir das Recht we-
der als etwas Alleinseligmachendes an-
schauen noch als etwas, das sich fern
vom Leben abspielt. Das Recht für
sich allein genommen bann grösstes
Unrecht werden, oder es kann zur ver-
krampften Einstellung führen: Meine
Gerechtigkeit muss siegen, auch wenn
dabei die Welt zugrunde geht. Wer denkt
da nicht an die tragische Figur von Mi-
chael Kohlhaas! Beim Recht ist es wie
bei allem im Leben: Eine Gesamtschau
ist wichtig; es ist das richtige Mass zu
finden.
Staatliches Recht ist sozusagen eine in
der Vernunft begründete, durch die Ge-
meinschaft bestätigte verbindliche Leit-
linie. An diese muss man sich dann hat-
ten, selbst wenn man im Moment nicht
immer alle Zusammenhänge klar erfasst
und einsieht. Und auch dann, wenn es

einen einmal selber trifft.
Eine wichtige Unterart des Rechts ist
das Strafrecht. Zum Strafreoht gehören
jene Rechtsvorschriften, die den Strafan-
spruch des Staates (richtiger gesagt: der
in einem Staatswesen vereinigten Allge-
meinheit) gegenüber jenen Menschen re-
gelt, welche die gesetzten Normen ver-
letzen. Wir als Glieder der Allgemein-
heit müssen mit Androhung von «Stra-
fen» oder «Massnahmen» generell daran
gehindert werden, die von der Gemein-
scfaaft für alle aufgestellte Rechtsord-

nung zu verletzen; oder wir müssen im
Einzelfall mittels Sanktionen mindestens
für die Zukunft davon abgehalten wer-

den, solches (wieder) zu tun. Nicht ailles,

was staatlich geregelt wird, und schon

gar nicht alles, was ethisch wertvoll ist,
muss über auch mit Strafe geschützt
werden. Im Grunde genommen soll das

vor allem beim Wichtigsten geschehen.
Und wir müssen uns der Grenzen und
Beschränkungen bewusst sein: Eine Stra-
fe wird den Menschen weder zu einem
Engel noch zu einem Heiligen machen.
Die Strafe ist ein notwendiges Übel —
und sie wird es immer bleiben.

II. Strafrecht und Schwangerschafts-
abbruch

Auf diesem Hintergrund .müssen wir
auch den Problemkomplex rund um das
Thema «.Schwangerschaftsabbruch» se-
hen. Das Schweizerische Strafgesetzbuch
(StGB), das 1938 in einer Völksabstim-
mung angenommen worden und auf den
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1. Januar 1942 in Kraft getreten ist, re-
gelt die Abtreibung unter den Bestim-

mungen «Strafbare Handlungen gegen
Leib und Leben», nicht etwa unter dem

Gesichtspunkt der Verstösse gegen die
Sittlichkeit (im engern Sinne). In den Ar-
tikeln 118 und 119 StGB wird die be-
wusste Abtreibung der Leibesfrucht
durch eine schwangere Frau mit Gefäng-
nis, durch eine Drittperson mit Zucht-
haus bedroht. Im Artikel 120 StGB wird
der Schwangerschaftsabbruch als straf-
los erklärt, wenn es darum geht, durch
den Abbruch eine nicht anders abwend-
bare Lebensgefahr oder eine grosse Ge-
fahr dauernden schweren Schadens an
der Gesundheit der schwangeren Mutter
abzuwenden -und wenn diese Feststellung
gemäss bestimmten Formvorschriften
von zwei Ärzten bestätigt wird.
Die nunmehr aktuelle Initiative will,
dass wegen Schwangerschaftsabbruchs
überhaupt keine Strafe ausgefällt werden
darf. Die Initiative will also die heute gel-
tenden Bestimmungen des Schweize-
rischen Strafgesetzbuches über die Ab-
treibung durch eine Verfassungsbestim-
mung aufheben. Nach dem Text der In-
itiative ist es ganz gleichgültig, von wem,
in welchem Zeitpunkt und aus welchen
Gründen auch immer der Abbruch vor-
genommen wird. Es geht ihr nicht etwa
darum, dass bei einer Sanktion wegen un-
erlaubter Abtreibung mildere Bestrafung
erfolgt oder dass bei der Würdigung des

Verschuldens der Betroffenen vermehrt
subjektive Entlastungismomente berück-
sichtigt werden.
Bei einer solchen von der Initiative ge-
schaffenen Ausgangslage geht es ganz
eindeutig um die Frage des Lebens, um
das Recht des Menschen, zu leben. Dabei
legt uns die Medizin dar, dass nach den
heutigen Erkenntnissen der Naturwissen-
schaft auch das ungeborene Wesen im
Mutterleib menschliches Leben ist. Die-
se Tatsache wird, ob bewusst oder unbe-
wusst, zu oft übersehen.
Dazu kommt, dass es sich beim ungebö-
renen Leben um ein hilf- und schutzlo-
ses, aber auch um ein ganz schuldloses
Wesen handelt, das der besonderen Sor-
ge durch die Gemeinschaft und damit
auch durch den Staat bedarf. Weil dem
so ist, dass es sich beim Leben im Mut-
terleib um ein Geschöpf handelt, das völ-
lig schuldlos ins Leben kam und sich
auch nicht selbst verteidigen kann, muss
dieser Schutz durch die Allgemeinheit ei-

gentlich noch stärker erbracht werden,
als dies sonst geschieht. Es ist ange-
bracht, dass der Schutz auch mittels
recht strenger Strafandrohungen gegen-
über jenen sanktioniert wird, die dagegen
angehen. Und für alle soll die Regelung
im Strafgesetzbuch eine verbindliche
Richtschnur sein, eben eine Hilfe, wie
wir im konkreten Einzelfall enscheiden
müssen. Dieser Grundsatz wird dann

auch in so und so vielen Fällen mithel-
fen, dass von einer Beseitigung des unge-
borenen Lebens abgesehen wird. Aller-
dings kann man diese Wirkung eines Ge-
setzes nicht mit Zahlen belegen, weil das
nicht statistisch erfassbar ist. Wir müssen
uns aber — wie gerade dieses Beispiel
zeigt — überhaupt davor hüten, Wert
oder Unwert nur nach Zählen und Sta-
tistiken zu bemessen!
Es ist auch fälsch, das «Recht der Mut-
ter über ihren Leib» dagegen auszuspie-
len. Dieses «Recht» mag bestehen, wenn
es darum gebt, einen Intimverkehr abzu-
lehnen oder eine Zeugung zu vermeiden.
Ist aber einmal ein zweites menschliches
Leben da, dann hat dieses «Recht» sei-
nen Vorrang eingebüsst.

III. Das Recht und seine Verwirklichung
im Alltag

Da hinein gehört auch eine Überlegung
zu einem populären Argument der Be-
fürworter der Straflosigkeit des Schwan-
gerschaftsabbruchs, die sagen, dass trotz
der strafgesetzlichen Bestimmungen in
der Schweiz jährlich an die 50 000 uner-
laubte Abtreibungen vorkommen, wäh-
rend es viel weniger Verurteilungen des-

wegen gäbe. Man muss einerseits beden-
ken, dass diese Zahl durch nichts bewie-
sen ist; so hat — neben vielen andern —
ein angesehener Psychiater vor einiger
Zeit in der Neuen Züröher Zeitung (Nr.
255/1973) dargetan, die genannte Zahl
sei zu hoch und lasse sich nicht halten.
Anderseits muss man zugeben, dass bei
der Anwendung auch dieser gesetzlichen
Bestimmung gewiss Lücken vorhanden
sind. Das scheint es bei allen Gesetzes-
bestimmungen zu geben, ohne dass man
sie deswegen einfach aufheben kann. Ich
denke zum Beispiel an die Verkehrsvor-
schrift, wonach man Sicherheitslinien
nicht überfahren darf, oder an die Ord-
nungsvorschrift über die Polizeistunde in
den Wirtschaften. Das «gestrenge Auge
des Gesetzes» kann auch nicht alle Ver-
stösse dagegen ahnden. Trotzdem müs-
sen wir um der Rücksicht und Um der
Ordnung willen solche Regelungen ha-
ben. Dazu kommt die Tatsache, dass ge-
rade in jenen Ländern, in denen der
Schwangerschaftsabbruch liberalisiert
worden ist, die sogenannten illegalen Ab-
treibungen merkwürdigerweise nicht zu-
rückgegangen sind. Also wäre das von
der Initiative angepriesene Mittel eine
unnütze, ja eine «heil-lose» Medizin!

IV. Eine Bewährungsprobe für die
Gemeinschaft

Bs ist schon immer eine vornehme Pflicht
der Gesellschaft, der staatlichen wie
auch der kirchlichen Gemeinschaften
gewesen, sich für das ungeschützte Le-
ben ganz besonders einzusetzen: für die
Ungeborenen, die Kleinen, die Waisen,

die Schwachen, die Kranken, die Ge-
brechliChen, die Witwen und die älteren
Leute. Vergessen wir auch nicht, dass es

vor allem die Kirchen waren, die im Hit-
ler-Deutschland gegen die Euthanasie
aufgerufen haben, gegen die Beseitigung
des sogenannten lebensunwerten Lebens.
Und wer garantiert uns, dass nach der
Strafloserklärung des Schwangerschafts-
abbruchs, wenn dieser Damm eingerissen
ist, nicht die gleichen oder andere In-
itianten das alte und kranke Leben besei-

tigen Wüllen mit Gründen, die oberfläch-
lioherweise sogar zu bestechen vermö-
gen? Aus diesen und weiteren Erwägun-
gen heraus muss man folgern, dass der
Schwangerschaftsabbruch nicht propa-
giert werden darf, dass er auch nicht der
richtige Weg zur Geburtenregelung oder
Familienplanung ist. Hier müssen andere
Wege beschritten werden. Glücklicher-
weise hat die Naturwissenschaft verant-
wortbare Möglichkeiten gefunden.
Aber auch, wenn es zu einer unerwünsCh-
ten Schwangerschaft gekommen ist,
heisst das noch nicht, dass der kommen-
de Mensch unerwünscht sein muss. Wir
sind vielleicht auch nicht alle erwünschte
Kinder gewesen. Und nicht alle, die das
Leben gemeistert haben, einzelne sogar
als grosse Menschen, waren Wunschkin-
der.
Dieses grundsätzliche «Ja» zum Leben,
zum ungeborenen Leben ganz besonders,
darf uns natürlich nicht davon dispensie-
ren, dafür zu sorgen, dass für unsere
Kinder und Mütter eine gesunde Umwelt
geschaffen oder erhäl'ten wird und dass

das Recht sowie die sozialen Gegeben-
heiten auf das Kind Rücksicht nehmen.
In dieser Richtung müssen jeder Einzelne
und die Gemeinschaft als solche ver-
mehrt ihre Kräfte einsetzen.

V. Schlussfolgerungen

Diesen Überlegungen ist zu entnehmen,
dass die Initiative auf Strafloserklärung
des Schwangerschaftsäbbruchs abgelehnt
werden muss. Sie löst das echte Problem,
das in vielen Fällen vorliegen kann,
nicht. Den Iriitianten ist zugute zu halten,
dass sie für ihr Anliegen einen vom Ge-
setzgeber vorgesehenen Weg zur Ände-

rung der geltenden Bestimmungen ein-
geschlagen haben. Ob es der vernünftig-
ste Weg war, darf füglidh bezweifelt wer-
den. Ein parlamentarischer Vorstoss
(Motion, allenfalls Postulat) hätte den
Stein ebenso gut ins Rollen bringen kön-
ne und wäre der Sache angepasster ge-
wesen. Schliesslich bezwecken die In-
itianten im Grunde genommen eine Ge-
setzesrevision.
Ebenso problematisch wie die Initiative
sind, wenn man das Problem auf die
Grundsatzfrage des Lebensschutzes zu-
rückführt, jene andern Vorschläge, die
auf eine Erweiterung des straflosen
SchwangersChaftsäbbruchs hinzielen. In
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ihrer Konsequenz müssen sie ebenfalls
abgelehnt werden.
Als Quintessenz gilt es, aus dieser Dis-
kussion wohl die Einsicht mitzunehmen,
dass die geltenden Bestimmungen des

Strafgesetzbuches, die auf demokra-
tischem Weg Gesetz geworden sind, trotz
allen Vorbehalten angewendet werden
müssen. In einer Gemeinschaft muss
man sich an gewisse Regeln und Linien
halten. Eine schrankenlose Freiheit führt

zur Willkür. iDie Freiheit des einen ist
eben beschränkt durch die Freiheit des

andern.
Wo in der staatlichen Gemeinschaft die
Schranke liegt, sagen uns die Verfassun-
gen, Gesetze und gesetzmässigen Verord-
nungen. Ob bei der Übertretung einer
solchen Grenze immer auch eine mora-
lische Schuld vor Gott vorliegt, ist eine
andere Frage.

^4«ton ßz'/rer

«Wir haben keine Angst...»
Zur Pressekonferenz über die Ergebnisse der 144. Sitzung der
Schweizerischen Bischofskonferenz

Der obige Titel steht zu Recht in Anfüh-
rungszeichen. Es handelt sich dabei um
ein Zitat aus dem Munde von Bischof
Nestor Adam anlässlich der Pressekon-
ferenz, zu der unsere Bischöfe auf den

vergangenen 3. Juli nach Zürich einge-
laden hatten. Bischof Nestor antwortete
damit kurz vor dem Abschluss dieser
Pressekonferenz auf die Frage eines Lu-
zerner Journalisten, ob sich die Bischöfe
nicht ihre Gedanken machten ob des Aus-
masses der inneren Emigration aus der
Kirche. Wir sind zwar ernstlich besorgt,
führte der Bischof aus, aber wir haben
keine Angst, weil wir wissen, dass der
Herr seine Kirche schon durch schwie-
rigere Zeiten hindurchgeführt hat und
auch die Kirchengeschichte beweist, dass
die Kirche bisher alle 'Schwierigkeiten zu
meistern wusste. Wir stellen diese Aus-
sage bewusst an die Spitze unseres Be-
richtes, weil sie uns bezeichnend scheint
für die Grundhaltung, aus der heraus
Bischof Nestor in der Diskussion zu den
oft recht bohrenden Fragen der Journa-
listen Stellung nahm.
Die Pressekonferenz wurde von Bischofs-
vikar Sustar als dem Pressereferenten der
Schweizerischen Bischofskonferenz ge-
leitet. Die Bischofskonferenz war vertre-
ten durch ihren Präsidenten, Bischof Ne-
stor Adam, durch Bischof Pierre Mamie
von Lausanne, Genf und Freiburg, der
allerdings nur einem Teil der Pressekon-
ferenz beiwohnen konnte, und durch den
Sekretär der Bischofskonferenz, Paul
Werlen. Man war etwas enttäuscht da-
rüber, dass die Bischöfe der deutschspra-
chigen Schweiz offenbar alle verhindert
waren.

Die Traktanden der Bischofskonferenz

Zuerst gab Bischof Nestor einen Über-
blick über die Traktanden der 144. Bi-
schofskonferenz in Einsiedeln vom 1. bis

3. Juli 1974. Sie begann mit einem Ver-
handlungsgegenstand, der ursprünglich
für diese Sitzung nicht vorgesehen war,
mit der «Affäre Küng», wie sich Bischof
Adam ausdrückte. Er berichtete, dass
zahlreiche Eingaben an die Bischofskon-
ferenz gerichtet worden seien, u. a. von
der «Aktion für Menschenrechte in der
Kirche», die rund 20 000 Unterschriften
zusammengebracht hatte. Der Bischof
hielt dabei ausdrücklich fest, dass die
Mitglieder der Schweizerischen Bischofs-
konferenz «Bischöfe der katholischen
Kirche» seien, deren Lehramt sie bejahen.
Dieses Lehramt habe nicht nur das Recht,
sondern sogar die Pflicht zu handeln und
verfüge über eine letzte und für die
Glieder der Kirche verbindliche Entschei-
dungsgewalt. Bei den Verhandlungen der
Bischofskonferenz in dieser Sache sei es

übrigens nicht um die Lehrsätze Küngs
gegangen, sondern ausschliesslich um das
Verfahren der Glaubenskongregation,
von dem die Bischöfe nur aus der Presse
wüssten. Amtlich stehe für sie nicht ein-
mal fest, ob ein solches Verfahren über-
haupt stattfinde. Ein erster Schritt in die-
ser Sache sei bereits im vergangenen
Februar erfolgt: Die Eingabe der Berner
Gesamtsynode wurde von den Bischöfen
nach Rom weitergeleitet, in der die Syn-
odalen den Papst baten, dafür besorgt zu
sein, dass bei Lehrverfahren gegen Theo-
logen in allen Fällen die vom Zweiten
Vatikanum aufgestellten Grundsätze be-
achtet werden. Es geht dabei vor allem
um Einblick in die Akten und um das
Recht auf frei gewählte Verteidigung.
Bischof Nestor verwahrte sich in diesem
Zusammenhang gegen die «Unterstellun-
gen», die den römischen Behörden ge-
genüber in vielen Eingaben gemacht wor-
den seien. Die sachliche Auseinanderset-
zung würde dadurch erschwert. Dass die
Bischöfe die Eingaben aus den verschie-
densten Kreisen jedoch ernst nähmen,

beweise der Beschluss der Bischofskon-
ferenz, ihren Präsidenten und Vizeprä-
sidenten, die Bischöfe Adam und Hänggi,
sofort nach Rom abzuordnen, um mit
den zuständigen römischen Behörden
persönliche Kontakte aufzunehmen.
Noch am Tag nach der Pressekonferenz,
dem 4. Juli 1974, traten die beiden Bi-
schöfe die Reise nach Rom an, wo für
den 5. Juli bereits Besprechungen mit
Kardinal Seper von der Glaubenskon-
gregation und dem Kardinalstaatssekre-
tär festgelegt waren. Die beiden Bischöfe
erhielten den Auftrag, sich «über den
Stand des Verfahrens bezüglich Professor
Hans Küng zu erkundigen und über die
Lage in unserem Land zu informieren».
In sehr behutsamer Formulierung, der
man die Mühe, die sie gekostet hat, noch
deutlich anmerkt, heisst es zudem im
Pressebericht, der den Journalisten aus-
gehändigt wurde: «Bei dieser Gelegen-
heit soll auch die Möglichkeit einer ge-
nauen Information über das Gesamt der
Kontakte mit Professor Pfürtner abge-
klärt werden.»
Weiterhin führte Bischof Nestor aus, ein

grosser Teil der Beratungen habe der
Synode 72 gegolten, besonders im Blick
auf die kommende Gesamtsynode im
September. Im Zusammenhang damit
wurde die neue SizMwdm/ng besprochen.
Hauptprobleme seien hier die Bedeutung
der Einzelbeichte und die Bussfeiern mit
Generalabsolution. Die Bischofskonfe-
renz werde sich in absehbarer Zeit aus-
führlicher dazu äussern.

Die Ezzc/zaràtzegemeznsc/za/t zwischen
der katholischen Kirche und den Refor-
mationskirchen war ebenfalls Gegen-
stand der Verhandlungen. Den von den
einzelnen Synoden erarbeiteten Texten
könne die Bischofskonferenz nicht ohne
weiteres zustimmen, da die Frage der
Teilnahme eines Katholiken am evange-
lischen Abendmahl theologisch und pa-
storell noch nicht genügend geklärt sei.

Für die Gesamtsynode müsse deshalb ein
Ausgleichstext erarbeitet werden.
Als weitere Verhandlungsgegenstände
nannte iBischof Adam ehe /I zzj/änder/rage,
deren soziale, menschliche und christliche
Schwerpunkte besprochen worden seien,
sowie die Pries/er/rage, bei der es vor
allem darum gegangen sei, interdiözesan
grössere Freizügigkeit in der Stellenbe-
setzung zu erreichen, was beim heutigen
Priestermangeil von besonderer Wichtig-
keit ist und rationelleren Einsatz der vor-
handenen Kräfte ermöglichen würde. Es
werde abgeklärt, wieweit die kirchen-
rechtlichen Bestimmungen über die In-
kardination den bestehenden Verhältnis-
sen angepasst werden könnten und müss-

ten.
Schliesslich konnte der Bischof auch noch
die Freude der Bischofskonferenz über
das hervorragende Ergebnis des Fasten-

opfers mitteilen, dessen Spendern und
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Mitarbeitern er den Dank der Bischöfe
aussprach, einen Dank, in den er auch
die vorzügliche Arbeit der Schweizeri-
sehen Caritas miteinbezog.
Der Präsident der Bischofskonferenz
schloss seinen Überblick mit dem Hin-
weis auf die Europäische Bischofskon-
ferenz (CCEE), zu der Bischof Johannes
Vonderach für weitere drei Jahre abge-
ordnet worden sei, sowie mit der Mit-
teilung, dass zum Präsidenten der (viel-
umstrittenen und vielgenannten) Natio-
nalkommission «Iustitia et pax» für die
Amtsdauer von vier Jahren Professor
Albert Menoud in Freiburg ernannt
wurde, weshalb zu erwarten ist, dass

sich dieses sturmgepeitschte Schiff künf-
tig etwas ruhigerer Fahrt erfreuen wird.

Das Fragespiel um die beiden Theologen
Kling und Pfürtner

Wie vorauszusehen war, steuerten nach
den Ausführungen von Bischof Adam die
gestellten Fragen geradewegs auf den
«Fall Küng» zu, wobei wiederholt auch
der Name Pfürtner fiel. Dem Vorwurf der
Unsadhlichkeit verschiedener Presselbe-
richte wurde entgegengehalten, die man-
gelhafte kirchliche Informationspraxis
fordere Gerüchtebildung geradezu her-
aus. Auch sei es widersprüchlich, im
Pressebulletin der Bischofskonferenz von
bedauerlichen «Unterstellungen» zu spra-
chen und auf der anderen Seite festzustel-
len, die Bischöfe wüssten auch nur soviel,
als von den Massenmedien berichtet
werde. Offenbar hätten die Bischöfe doch
noch andere Informationsquellen.
In seiner Antwort bestätigte Bischof
Adam nochmals nachdrücklich, dass er
keine weiteren Informationen habe. Er
könne sich deshalb zu den in der Presse
genannten Fakten nicht äussern; was hin-
gegen die dieser Fakten angehe,
so sei der Vorwurf der Unterstellung und
Fehlinterpretation berechtigt: Den zu-
ständigen römischen Behörden seien Mo-
tive unterschoben worden, die nicht zu-
träfen. (Anmerkwng Aey ße rzc/i imtaFe ry;
Als Beispiel dafür sei die, genauer be-
sehen, äusserst schwerwiegende Behaup-
tung angeführt, die sich im Schreiben
der «Aktion für Menschenrechte in der
Kirche» an die Schweizerische Bischofs-
konferenz findet, das von 20 000 Befür-
wortern unterzeichnet wurde. Es heisst
darin u. a. wörtlich: «Für die zentrale
Kirchenleitung gibt nicht das Seelsorger-
liehe Anliegen den Ausschlag, sondern
das Überleben der Institution als Selbst-
zweck.» Bei aller Sympathie, die ich nach
wie vor für Professor Küng empfinde
und für seinen Mut, unbequeme Wahr-
heiten zu sagen, und trotz ernsten Vor-
behalten gegenüber dem römischen Lehr-
verfahren konnte ich mich nicht ent-
schliessen, eine solche Behauptung mit-
zuunterschreiben. Oder sind die Brief-

Schreiber wirklich allen Ernstes der Mei-
nung, dass sich an den verantwortlichen
Stellen in Rom nur machtgierige Poten-
taten finden ohne seelsorgliches Verant-
wortungsbewusstsein? Muss man nicht
auch ihnen zubilligen, dass es ihnen eben-
so um das Wohl der Gläubigen geht wie
Professor Küng und jenen, die für ihn
einstehen? Solche Einseitigkeiten dienen
der guten Sache auf keiner Seite, son-
dern — damit hat Bischof Adam sicher
recht — erschweren die sachliche Dis-
kussion.)
Das Frage- und Antwortspiel ergab des
weiteren die eigentlich etwas überra-
sehende Tatsache, dass sich Professor
Küng mit der Bischofskonferenz, die sich
nun nach dem Wunsche vieler für ihn
einsetzen soll, nicht in Verbindung ge-
setzt hat. Eigentlich wäre zu erwarten
gewesen, dass er als Basler Diözesanprie-
ster auch die unmittelbare Verbindung
mit der Bischofskonferenz suchen würde.
Das hätte den Vorteil gehabt, dass sich
die Bischöfe aus erster Hand hätten in-
formieren können.
Sehr energisch wurde sodann nach dem
Schicksal der Anfragen, z. B. jener der
Freiburger Synode, an die Bischofskon-
ferenz gefragt und Antwort gefordert.
Bischof Adam meinte dazu mit etwas ma-
liziösem Lächeln, auch die Bischöfe seien
so frei zu antworten wie jene, die sie
fragten. Sie hätten sich bei ihren Fragen
übrigens gelegentlich im Ton vergriffen.
Er habe manchmal den Eindruck, die
Berufung auf die Freiheit gelte nur für
die andere Seite

Der «Fa/Z F/ürtner» kam ebenfalls aus-
giebig zur Sprache. So wurde nach dem
Weiisslbuch gefragt, das von der Freibur-
ger Synode gewünscht wurde. Bischof
Adam unterstrich, dass er an die Abma-
chung mit Prof. Pfürtner gebunden sei,
seine Besprechungen mit ihm vertraulich
ziu behandeln. Sie seien übrigens in durch-
aus freundschaftlichem Geist geführt
worden. Auch für Rom wäre die Ange-
legenheit erledigt gewesen, wenn Pro-
fessor Pfürtner der Erklärung der Bi-
schofskonfereniz vom 3. bis 5. Juli 1972 i
zugestimmt hätte, die ohne jede römische
Mitwirkung erfolgt sei und mit der sich
die zuständigen römischen Behörden ein-
verstanden erklärt hätten. Professor
Pfürtner hätte ihr aber aus Gewissens-
gründen nicht zustimmen können.

Einige wenige Fragen betrafen schliess-
lieh noch die «eue ßayyordmmg und die
Fwc/zamtzegemein'yc/ia/f mit den Re/or-
maticmykirc/zen. Bischof Adam betonte
hier nochmals, die Formulierungen der
einzelnen Synoden stellten die Bischöfe
noch nicht zufrieden. Für die kommende
Gesamtsynode in Bern vom September
müsse deshalb ein Ausgleichstext gefun-
den werden. Auf die Frage, ob hier und
jetzt in Sonderfällen der Empfang des

Abendmahls in der evangelischen Kirche

für den Katholiken verantwortbar sei,
verwies er auf die Gewissensentscheidung
des einzelnen, was praktisch wohl nicht
vieil weiterhilft, weil zur richtigen Ge-
wissensbildung auch die kirchliche
Rechtsordnung miteinzubeziehen ist, wel-
che die Interkommunion für Katholiken
ausdrücklich ablehnt; eine Tatsache, die
auch im geltenden Ökumenischen Direk-
torium festgehalten wird.

Franz DemmeZ

Communiqué über die Rom-Reise der
beiden Schweizer Bischöfe

Die èeiden von der Sc/zvvezzemcZzezz Bi-
yc/zo/ykon/erenz èeau/tragten ß/yc/id/e
Adam and Hänggi Zzaèen nack iFrer Rück-
ke/zr a «y Rom iièer die FrgeZ2niy.se i/irer Be-
yprec/umgen in Rom der Kipa ein Com-
mani^ne zngeyieiii. Wir ver'ö//em/icZzen ey

im An.scZi/nys an den BericZü «Zier die Frey-
yekon/erenz der BiycZiö/e in ZüricZi. (Red.)

Wie an der Pressekonferenz vom 3. Juli
1974 in Zürich bekanntgegeben wurde,
sind der Präsident und der Vizepräsident
der Schweizerischen Bischofskonferenz
(die Bischöfe Nestor Adam und Anton
Hänggi) nach Rom gereist. Sie hatten
den Auftrag, sidh bei den zuständigen rö-
mischen Stellen über den Stand des Ver-
fahrens bezüglich Professor Hans Küng
zu erkundigen und über die Lage in der
Schweiz zu informieren.
Im Verlaufe der Aussprache hat sich ge-
zeigt, dass die schweizerische Öffentlich-
keit ungenau und sachlioh einseitig in-
formiert war.
Die beiden Bischöfe erhielten Kenntnis
vom Inhält des letzten Briefes der Glau-
benskongregation an Professor Hans

Küng vom 30. März 1974, in dem dieser

zu einem Gespräch eingeladen wurde,
ohne dass ihn die GlaUbenskongregation
dazu .gezwungen hätte. Dieser Brief ist
bisher ohne Antwort geblieben.
Die GlaUbenskongregation hat den bei-
den Bischöfen erklärt, dass Professor
Küng sich einen Verteidiger wählen kön-
ne, der ihn zu diesem Gespräch beglei-
ten darf. Alle Akten, auf die sich die
Glauibenskongregation stützt, befinden
sich jetzt schon in den Händen von Pro-
fessor Küng.
Der Sekretär der GlaUbenskongregation
ist ausserdem bereit, in die Schweiz zu
kommen, um im einem Gespräch mit der
Bischofskonferenz weitere noch offene
Fragen zu erörtern und zu klären.
Die Eingabe der Synode 72, die von der
Bischofskonferenz weitergeleitet wurde,
ist im Rom eingetroffen. Die Glaubens-
kongregation bereitet eine schriftliche
Stellungnahme vor.
Diese Voraussetzungen lassen eine ge-
rechte Lösung dieser Fragen erhoffen.

(Kipa)

» Vgl. Wortlaut der Erklärung zum «Fall
Pfürtner» in: SKZ 140 (1972) 431.
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Am Scheinwerfer

Evangelisierung - aktuell

Im Oktober dieses Jahres beginnt in Rom
die Bischofssynode. Ob wir noch wissen,
was für ein Thema sie als Hauptgeschäft
auf ihre Traktandenliste gesetzt hat? Es
ist ein Thema, das die gesamte Kirche
angeht: «Die Evangelisierung der heu-
tigen Welt.» Der Grundlagetext dazu,
wurde veröffentlicht in der Schweiz. Kir-
chenzeitung Nr. 38 vom 20. September
1973, Seiten 573—579.
Man hat es in weiten Krdisen begrüsst,
dass dieses Mal nicht ein Dokument «sub
secreto» an die Bischofskonferenzen ver-
sandt, sondern dass ein Text veröffent-
licht wurde, der möglichst vielen zugäng-
lieh gemacht werden soll und über den

man in den Ortskirchen auf breiter Ba-
sis diskutieren soll. Einiges in dieser Hin-
sieht ist geschehen, und die Bischöfe
werden reich befrachtet mit Meinungs-
äusserungen verschiedenster Kreise nach
Rom fahren. Ist damit aber alles getan?
Überlassen wir nun die Diskussion ein-
fach den Bischöfen? In der Tat, man
könnte mit diesem Vorbereitungsdoku-
ment konkret hier und jetzt für die Ver-
kündigung des Evangeliums (Predigt,
Erwachsenenbildung, Religionsunter-

Die grossen katholischen Jugendverbän-
de der Schweiz prägten während Jahr-
zehnten die kirchliche Jugendarbeit in
den katholischen Pfarreien. Jungwacht
und Jungmannschaft bei der männlichen
Jugend, Blauring und Kongregation bei
den Mädchen und Töchtern entfalteten
eine reiche Tätigkeit. Sie begeisterten
Tausende von Jugendlichen und liessen
sie Gemeinschaft und Religiosität in ver-
schiedenen Formen erleben. Gesdllenver-
ein und Pfadfinder erfassten bestimmte
Gruppen von Jugendlichen. Allen Ver-
bänden gemeinsam war eine feste Struk-
tur und eine klare Organisation. Diese
Eigenart beeinflusste die Arbeitsweise,
die Methoden und die Programme. Die
Verhältnisse haben sich inzwischen
grundlegend verändert. Das gewandelte
Lebensgefühl der heutigen Jugend ruft
auch nach anderen Formen des gemein-
samen Lebens und Erlebens. Dieser Tat-
sache hat auch die kirchliche Jugendar-
beit Rechnung zu tragen. Deshalb befass-
te sich der Priesterrat des Bistums Chur

rieht) noch einiges anfangen. Das Doku-
ment enthält Thesen und Fragen. Beides
ist zu einer Besinnung und zu einer Ge-
Wissenserforschung geeignet. Und wenn
man die Thesen, die thematische Pro-
blemstellung wie auch die Fragen auf-
merksam liest und sich überlegt, was man
dazu zu sagen hätte, kann das römische
Dokument auch jetzt noch interessant
und aktuell werden. Oder meinen Sie,
dass man über die Hindernisse, die man
für die Evangelisierung in der Kirche
feststellt (Erster Teil, II B, SKZ Nr. 38/
1973 S. 574), einfach hinweggehen kann?
Oder dass die Antinomien der Evangeli-
sierung (Zweiter Teil, III, SKZ Nr. 38/
1973 S. 576—577) leicht in eine Synthese
zu bringen sind? Vielleicht würde auch
der Versuch, die Fragen am Schluss

(Dritter Teil, II, SKZ Nr. 38/1973 Seite
578) auf die konkreten Verhältnisse an-
zuwenden und zu beantworten, allerhand
Interessantes ans Licht bringen. Es ist
nie zu spät für eine gute Diskussion. Und
warum so® nicht gleichzeitig auf der
Ebene der Pfarrei das gleiche Thema
durchdiskutiert werden. Kirche ist hier
wie dort H/ois Shrfar

in seiner Sitzung vom 26. Juni 1974 im
Jugend- und Bildungszentrum Einsiedeln
zum zweiten Mal mit dem Thema Ju-
gendverbände und Jugendarbeit. In sei-

nem Eröffnungswort erinnerte Diözesan-
bischof Dr. Johannes Vonderach anhand
eines Konzilstextes an die Wichtigkeit
der Beratungen.

Berichte umschreiben die konkrete Lage

Kaplan Walter Bucher, Kerns, hatte mit
einer Arbeitsgruppe die Tagung vorbe-
reitet. Er fasste das in der früheren Sit-

zung bereits Erarbeitete kurz zusammen
und stellte die besondere Thematik vor:
Es soll ein lebendiges Gespräch mit den
gegenwärtigen Verantwortlichen einiger
Jugendverbände zustande kommen. Zur
Orientierung der gegenwärtigen Lage
hörte sich der Rat zuerst einige Berichte
an.
Für die Kongregationszentrale in Zürich
sprach Dozent Oswald Krienbühl, Zü-
rieh. Die veränderten Verhältnisse hätten

dazu geführt, die Kongregationszentrale
in eine «Arbeitsstelle Jugend- und Bil-
dungsdienSt» umzuwandeln. Diese macht
'heute ein breites Angebot an Kaderkur-
sen sowie an allgemeinen Bildungsanläs-
sen und gibt auch entsprechende Zeit-
Schriften heraus. Frl. Irene Tanner, Lyss,
stellte die gegenwärtige Situation im
Blauring dar. Mit der Umgestaltung der
Kongregationszentrale, bei der der Blau-
ring bis anhin beheimatet war, ergaben
sich zusätzliche Schwierigkeiten. Es bil-
dete sich spontan eine engagierte Grup-
pe, welche neue Lösungen suchte. Die
Zentrale des ©laurings soll nun nach Lu-
zern verlegt werden, damit eine engere
Zusammenarbeit mit 'der Jungwacht
möglich sein wird. Das gegenwärtige
Konzept der Jungwacht vertrat Urs Hei-
1er, Luzern. Er zeigte Ziele, Arbeitsweise
und Methoden anhand eines praktischen
Beispiels. Edi Hödel, Luzern, vertrat die
Bundesleitung der Schweizerischen
Kirchlichen Jugendbewegung. Er legte
Wert darauf zu 'betonen, dass sie sich als

Weiterführung des Schweizerischen Ka-
tholischen Jungmannschaftsverbandes
verstünden, dass sie aber heute einen
Schwerpunkt im Wort «Bewegung» se-
hen und auch methodisch entsprechend
vorgehen.

Diskussion zeigt eine Fülle von
Anregungen

Die Diskussion lief erstaunlich rasch an.
Der sonst etwas wortkarge Priesterrat
kam in Bewegung. Man formulierte
spontan Fragen, man äusserte Bedenken.
Man spürte, wie sehr die Jugendarbeit
den Priestern am Herzen liegt. Man be-
merkte aber auch, wie verschieden die
Vorstellungen von heutiger Jugendarbeit
sind und wie stark die Erwartungen, die
man an die Leiter der Jugendverbände
stellt, auseinandergehen. Auch struktu-
relie Fragen schwebten ständig im Raum
und verursachten verschiedene Missver-
ständnisse: Soll sich die kirchliche Ju-
gendarbeit eher spontan von unten her
entfalten und sich frei organisieren, oder
soll sie eher von kirchlichen Amtsträgern
getragen werden? Wer entscheidet über
die Wahl von Methoden, in der Aufstel-
lung von Konzepten, in der Art der Füh-
rung? Eine beeindruckend reiche Fülle
von verschiedenen Standpunkten, Auffas-
sungsweisen, von persönlicher Denkarbeit
und gemeinsamem Bemühen ganzer
Gruppen kam in der Diskussion zum
Vorschein.
Auch Konflikte kamen zur Sprache. Es
wäre nun Aufgabe der Tagung gewesen,
einige davon — vor allem die Auseinan-
derSetzung mit dem eben herausgegebe-
nen Handbuch für Jungwächter, «Kniff»
— auszuarbeiten. Leider kam man dies-
bezüglich nicht über die Orientierungs-
phase hinaus. Eine gründliche Abklärung
strittiger Fragen war aus Zeitgründen

Verbände und kirchliche Jugendarbeit

Aussprache im Priesterrat des Bistums Chur
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nicht möglich. So vernahm man eine
Reihe von Einzelheiten über den Ablauf
eines Konfliktes, ohne genau zu wissen,
was den Konflikt ausgelöst hatte. Es wur-
den deshalb auch Bedenken darüber ge-
äussert, oh die Tagung in ihrem Ablauf
richtig geplant worden sei. Die einzig
mögliche Alternative hätte wohl darin
bestanden, in einer mehrtägigen inten-
siven Aussprache Gründe und Hinter-
gründe aufzuzeigen. Dies konnte in einer
eintägigen Sitzung nicht geschehen. So

hinterliess die Tagung einen zwiespälti-
gen, im Ganzen aber doch positiven Ein-
druck. Ein gemeinsames Bemühen wurde
offenbar: nämlich nach Wegen zu su-
chen, den heutigen jungen Menschen in
seiner Welt abzuholen und die jungen
Christen auf ihrem Weg zum Christwer-
den weiterzuführen. Dieses gemeinsame
Grundverständnis war offensichtlich vor-
banden.

«Dienst und Leben der Priester»

Die übrigen Traktanden beanspruchten
nicht mehr vidi Zeit. Regens Josef Pfam-
matter, Ohur, unterbreitete dem Rat zwei
Vorschläge für die Weiterbildungskurse
auf Dekanatsefoene. Man entschied sich
für eine grundsätzliche Thematik: Dienst
und Löben der Priester. Wie es in ähn-

Im Dienste der Seelsorge

«Gebet und Verkündigung» als Priorität

An der St. Galler Diözesansynode vom
23. bis 26. Mai 1974 forderte P. Sebald
Peterhans OFMCap.: «Die hauptamt-
liehen Seelsorger sollen den Mut zu Pri-
oritäten aufbringen und der Predigt als
der wichtigsten Verkündigungsform die
beste Zeit und Kraft einräumen.» Das
fordere einerseits Studium der Bibel und
Versenkung in ihre Botschaft durch Ge-
bet und Meditation, andererseits den Dia-
log mit dem heutigen Menschen, um die
Wortoffenbarung in die Sprache unserer
Zeit übersetzen zu können.
Die Frage nach der Priorität lässt sich
von Apg 6,4 her noch deutlicher um-
schreiben: die Zwölf schieben die admi-
nistrativen und karitativen Aufgaben auf
Dia'kone äb, um sich ganz auf das «Ge-
bet und den Dienst des Wortes» Ver-
kündigung) verlegen zu können. Diese
Aufgabe bekommt im Bück auf das ur-
christliche Gemeindeleben eine besonde-
re Faszination. «Gebet und Verkündi-
gung» waren keine kultisch-sterilen Ver-
richtungen, sondern waren der Motor
und das Herzstück lebendiger, brüder-
lich-missionafischer Gemeinden. Sich auf
«Gebet und Verkündigung» konzentrie-
ren bedeutet, /I «/motor ftr/tder/Zc/t-m/r-

liehen Räten bereits geschehen war, so
begründete auch hier ein Mitglied des
Priesterrates einen Antrag, im Verfahren
gegen Professor Hans Küng etwas zu un-
ternehmen. Man einigte sich schliesslich
auf folgenden Text, der mit grosser
Mehrheit angenommen wurde: «Der
Priesterrat bittet die Schweizerische Bi-
sohofskonferenz, sich bei den zus'tändi-

gen römischen Instanzen dafür zu ver-
wenden, dasis bei der Lösung der Pro-
bleme um Professor Hans Küng die theo-
logischen, pastoröllen und ökumenischen
Anliegen berücksichtigt werden, und dass

in den Verfahrensfragen das eingehalten
werde, was die Bischofskonferenz auf-
grand der gesamtsChweizerisohen Syn-
ode vom 16. bis 17. Februar 1974 in
Bern in ihrer Eingabe nach Rom festge-
halten hat.»
In seinem Schlusswort griff der Präsident
des Priesterrates Chur, Dr. Alois Sustar,
die gegenwärtigen Schwierigkeiten in der
kirchlichen Jugendbildung nochmals auf.
Er nannte drei Stichworte, die in der heu-
Egen Situation besonders wichtig seien:'

Vertrauen, Verständnis füreinander und
gegenseitige Hilfe. Es müssten alle daran
interessiert sein, den Weg in die Zukunft
zu finden.

rtde/Zie/m ßü«/er

r/onaràc/ier Geme/nde« zw sei«. «Ver-
kündigung» war nichts Papierenes, son-
dern geschah in der «Kraft des Heiligen
Geistes» und war von «Zeichen und
Krafterweisen» begleitet. Sie war Zeug-
nis aus Erfahrung heraus und weckte
kraft 'des Geistes lebendigen Glauben,
durch den Christas gegenwärtig und
wirksam werden konnte. «Gebet» war
nicht Aufsagen von Gebeten, sondern
geschah oft spontan, in mannigfaltigen
Registern, «wie der Geist es ihnen ein-
gab». Die Verkündigung fand ihr «Feed-
back» und ihre Wetterführung im Loben
und Danken, in der gegenseitigen Er-
munterung und Belehrung, im brüder-
liehen Teilen und Dienen.
Animator solcher «urchristlicher» Grup-
pen zu sein, ist auch /tett/e /aszw/erend
w«d Au«« e/n Lehe« vo// er/ü/Ze«. Das
ist keine romantische Illusion, sondern
möchte gerade heute wieder Realität wer-
den. Das zeigt die «charismafische» Er-
neuerungsbewegung h die sich durch alle
Konfessionen hindurchzieht u. inSbeson-
dere in der katholischen Kirche, auch in
Mitteleuropa, stark wächst. Sie wird von
manchen Bischöfen (vor allem von Kar-
dinal Suenens) und Theologen (z. B. He-
ribert Mühlen und/Kilian McDonnell) ge-
fördert und bekommt durch die Teilnah-

me vieler Priester, Ordensleute und Aka-
demiker eine gewisse Ausgewogenheit.
Im Zusammenspiel der Gnadengaben
(Charismen) findet der moderne Mensch
die Antwort auf die Sehnsucht unserer
Zeit. Auch in der Schweiz vermehren
sich solche Gruppen, in denen urchrist-
liehe Lebendigkeit neu erfahren wird.
Der Seelsorger hat hier die wichtige und
dankbare Aufgabe, im Sinn der Paulus-
briefe die Gnadengaben der einzelnen
zu wecken und sie mit «Unterscheidung
der Geister» so zu lenken, dass sie zur
«Aufeibauung» des Ganzen dienen. Er
hat die Funktion des «Lehrers» und
«Hirten», indem er anhand der Bibel
und der mystischen Tradition die Glau-
benserkenntnis und das geistliche Leben
fördert und so «die Heiligen zur Aus-
führung ihres Dienstes heranbildet» (Eph
4,12). Angesichts des grossen Bedürfnis-
ses nach echter christlicher Erfahrung,
gerade bei der Jugend, wäre es unverant-
wörtlich, wenn der Priester seine Befrie-
digung im soziälen Einsatz suchte, statt
auf den grundlegenderen Ruf nach den
tiefsten Quellen einzugehen. Der Erzbi-
sohof und Kardinal von ßosten hat das

erfasst, als er seine Priester aufrief, sich
an den dortzulande rapid wachsenden
Gruppen der «charismatischen Erneue-
rang» zu beteiligen.
Von der Erfahrung solcher Gruppen
her bekommt der Seelsorger wichtige Im-
pulse für die So««/agsprecZ/g/ und L//«r-
g;ege.sta//M«g. Bin Innerschwdizer Stadt-
vikar sagte, dass er, seitdem er eine sol-
che Gebetsgruppe junger Menschen lei-
tot, mit grösserer Vollmacht, Leichtig-
keit und Phantasie predigen könne. Er
fühle sich dabei getragen von der Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes», die
von den im Gottesdienst anwesenden
und mitwirkenden Teilnehmern der Ge-
betsgrappe verkörpert ist. Bin mir be-
kannter deutscher Stadtpfarrer muss sei-

ne Predigt nicht mehr «krampfhaft» vor-
bereiten, seitdem er eine «charisma-
matische» Kerngruppe hat. Die Predigt
wird zum ansteckenden Zeugnis und
zieht von weit her Zuhörer an. Die alte
Botschaft bekommt dank der neuen
Kerngrappenerfahrung neue Leucht-
kraft. Eine besondere kostbare Voraus-
Setzung kraftvoller Verkündigung ist eine
intensive Priestergemeinschaft, die sich
den Gaben des Geistes öffnet. So ist die
Primatsformdl Apg 6,4 auch heute noch
aktuell und verheissungsvoll.

T//Z«?/7 Moser

i Eine anregende Information über die hier
angesprochene Erneuerungsbewegung gibt
der Sammelband S/eg/riW Grossman«
(Hrsg.): Der Aufbruch — Carismatische
Erneuerung in der katholischen Kirche.
Kühne-Verlag, Kassel 1973. Das Buch ent-
hält u. a. theologische Reflexionen und
ein ausführliches Interview mit Kardinal
Suenens.
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Fragen organisatorischer Natur

Amtlicher Teil

144. Schweizerische Bischofskonferenz vom 1. bis 3. Juli 1974
in Einsiedeln

Fom 2. Zn's 5. JiiZi 2974 versammeZle« ji'cZi
die Mitglieder der Sc/iweizeriscZieii BZ-

s-cZio/skon/erenc linier dem Forsilz iZires
Frihidenleti, Mgr. Nestor ,4dam, ßi.rc/10/
von Sillen, in FitisiedeZ« zu iZirer 244. Sil-
zimg. y4m rln/ang .«allere der zlpo«. Nim-
lia.s in Bern, FrzZn.se/io/ AmZirogi» Mar-
c/iioni, den Blsc/iö/en einen kurzen ßesiic/i
aß. f/Zier die Fer/iandZnngen der 244. Bi-
sc/io/rkon/erenz der Schweizer Bisc/iö/e
wurde diirc/i die Kipa der /oZgende ami-
Z/c/ie Presse/ieric/ir Zieraiesgegeßen:

Der «Fall Küng»

Der Bischofskonfernz lagen zahlreiche
Eingaben zur Angelegenheit von Prof.
Hans Küng zum Verfahren der Glau-
benskongregation vor. Die meisten Zu-
schritten stützen sich auf Presseberichte.
Die Bischofskonferenz hält fest, dass das
Oberste Lehramt der Kirche das Recht
und die Pflicht hat, in Glaubensfragen
Stellung zu beziehen und mit letzter Au-
torität zu entscheiden. Auf theologische
Thesen von Prof. Hans Künig will die
Bischofskonferenz (hier nicht eintreten.
Was das Verfahren der Glaubenskongre-
gation betrifft, hat die Bischofskonferenz
bereits die Erklärung der gesamtschwei-
zerischen iSynodensitzung vom 16./17.
Februar 1974 in Bern entgegengenom-
men und nach Rom weitergeleitet. Da-
rin wird das Anliegen vorgebracht, dass
die vom Zweiten Vatikanischen Konzil
und von Papst Paul VI. aufgestellten
Grundsätze in allen Fällen eingehalten
werden sollen.
Die Bischofskonferenz bedauert die Un-
terstellungen, die verschiedenen kirch-
liehen Instanzen öder Einzelpersonen
gemacht werden. Die Polarisierung und
die Verhärtung der Gegensätze erschwe-
ren eine sachliche Klärung der hängigen
Fragen. Die Bischofskonferenz will ihr
Möglichstes tun, um für alle Betroffenen
eine gerechte Lösung zu finden. Aus die-
sem Grund beauftragte sie ihren Präsi-
denten, Bischof Nestor Adam, und ihren
Vizepräsidenten, Bischof Anton Hänggi,
bei den zuständigen römischen Stellen
persönliche Kontakte aufzunehmen und
sich über den Stand des Verfahrens be-
züglich Prof. Hans Küng zu erkundigen
und über die Lage in unserm Land zu in-
formieren.
Bei dieser Gelegenheit soll auch die Mög-
lichkeit einer genauen Information über
das Gesamt der Kontakte mit Prof. Ste-
phan Pfürtner abgeklärt werden.

Synode 72

Ein grosser Teil der Beratungen wurde
der Synode 72 gewidmet. Zusammen mit

einigen Mitgliedern der Synodenkom-
missionen besprachen die Bischöfe zuerst
die Bu.s.sorc/nimg, die vor kurzem von der
Gottesdienst-Kongregation veröffentlicht
worden ist. Die Bischofskonferenz nahm
Stellung zu einem Entwurf von Weisun-
gen, welche die Anwendung der römi-
sehen Bussordnung für unser Land re-
geln sollen. Darin werden die Bedeutung
der Einzelbeichte und die Möglichkeiten
eines Bussgottasdienstes mit algemei-
nem Sündenbekenntnis und Generalab-
solution umschrieben. Nach weiterer Be-
reinigung sollen die Weisungen veröf-
fentlicht werden. Die Bischofskonferenz
legte auch ihren Standpunkt zu einer
Synodenteilvorlage betreffend Busse und
Beichte fest. Das Thema wird an der ge-
samtschweizerischen Synddemsitzung im
September 1974 behandelt.
Das zweite Thema der Synodenberatung
war die Frage der Fwc/iarisriegemein-
sc/nz/r zwischen katholischen und evan-
gölischen Christen. Zu diesem Thema
soll to Rahmen der Vortage der Korn-
mission 5, «Gemeinsames Zeugnis und
Zusammenarbeit der Kirchen und der
Christen» auf der gesamtschweizerischen
Synodensitzung im September 1974 ein
Ausgleichstext gesucht werden. In der
Diskussion kamen starke theologische
und pastorale Bedenken zum Ausdruck.
Die Frage der Teilnahme eines Katholi-
ken am evangelischen Abendmahl ist zur-
zeit nicht so geklärt,als dass die Bischofs-
konferenz zu den bisher von den Syn-
oden formulierten Empfehlungen zustim-
mend Stellung nehmen könnte.

Frage der Ausländer in der Schweiz

Die Bischofskonferenz verfolgt mit gros-
ser Aufmerksamkeit die Diskussion über
die Lösung der Ausländerfrage in unse-
rem Land, besonders im Zusammenhang
mit der angekündigten KAB-Initiative
und der kommenden Volksähstimmung
über die 3. Überfremdungsinitiative. Im
Sinne ihrer früheren Erklärungen und in
Übereinstimmung mit den verschiedenen
Stellungnahmen der Synode und der
Seelsorgeräte hebt die Bisohofskonferenz
hervor, dass soziale, menschliche und
christliche Gesichtspunkte den blossen
wirtschaftlichen oder politischen Erwä-
gungen vorgezogen werden müssen. Von
der Sendung der Kirche her wollen die
Bischöfe zur Ausländerfrage eventuell
zusammen mit andern christlichen Kir-
chen der Schweiz in nächster Zukunft
Stellung nehmen.

Die Kommission Bischöfe-Priester legte
der Bischofskonferenz einen ersten Ent-
wurf der Richtlinien für eine bestimmte
Freizügigkeit des SleZZenwecßreE inner-
ZinZß der Bistümer der ScZiweiz vor. Da-
nach soll den Seelsorgern grundsätzlich
die Möglichkeit geboten werden, in ihrer
Anstellung das Bistum wechseln zu kön-
nen, was bisher schon ausnahmsweise ge-
schehen konnte.

Die Bischöfe haben dem Plan grundsätz-
lieh zugestimmt, und der Entwurf soll
zur Vernehmlassung an die Priesterräte
gehen.

Mit Freude und Genugtuung nahm die
Bischofskonferenz vom diesjährigen Fr-
geZmis des Ftw/enop/ers Kenntnis, das er-
neut einen starken Zuwachs aufweist.
Die Bischöfe danken den Verantwort-
liehen des Fastenopfers für ihren Einsatz
und allen Spendern für ihre Gabe. Sie

sprechen zugleich ihre Anerkennung und
ihren Dank äilen jenen aus, die den Auf-
rufen der Sc/zvveizeri.se/ie« Caritas und
anderer Hilfswerke immer wieder Folge
leisten und durch ihre Spenden zur Lin-
derung der Not in der Welt beitragen.

Als Vertreter der Schweizerischen Bi—
schofskonferenz im Rat der Europä-
ischen Bischofskonferenzen wurde Dr.
Johannes Vonderach, Bisahof von Chur,
für weitere drei Jahre bestätigt.

Zum Präsidenten der ZVali'onaZkommii-
s/on «/wjiiria ei pur» wurde für die
Amtsdauer von vier Jahren Prof. Albert
Menoud, Freiburg, ernannt.

Bistum Basel

Im Herrn verschieden

Fritz Giyi/, Ktirtzt, Deilingen
Fritz Graf wurde am 23. Juni 1914 in
Schötz geboren und am 29. Juni 1940

zum Priester geweiht. Die ersten Statio-
nen seines Wirkens waren Önsingen (Vi-
kar 1940—43), Schwarzenbach (Pfarr-
Verweser 1943—44), Schongau (Vikar
1944—45), Rathausen (Präfekt 1945—
47) und Laufenburg (Vikar 1947—53).
Seit 1953 diente er dem Kinderheim St.
Ursula in Deitingen als Hausgeistlicher.
Er starb am 4. Juli 1974 und wurde am
6. Juli 1974 in Schötz beerdigt.

August Timner, P/urresignizt, Stizns.stöi/

August Tanner wurde am 17. Mai 1903
in Schüpfheim geboren und am 10. Juli
1932 zum Priester geweiht. Er begann
sein Wirken als Vikar in Schötz (1932 bis
38), wurde dann Kaplan in Rothenburg
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(1938—49) und betreute in den Jahren
1949—73 die Pfarrei Neudorf. 1973 zog
er sieh als Résignât nach Stansstad zu-
rück. Er starb am 7. Juli 1974 und wurde
am 10. Juli 1974 in Schüpfheim beerdigt.

Bistum Chur

Stellenausschreibung

Die Pfarrstelle ßrw/en wird zur Wieder-
besetzung ausgeschrieben. Interessenten
wollen sich bis zum 1. August 1974 md-
den bei der Personalkommission des Bi-
stums Chur, Hof 19, 7000 Chur.

Wahlen und Ernennungen

Leo Gemper/z, bisher Pfarr-Rektor, wur-
de am 20. Mai 1974 zum Pfarrer von
Zollikerberg gewählt.
Heinz F/ewc/zmon«, bisher Pfarrer in
Bristen, übernimmt diie Aufgäbe als Spi-
ritual im Bürgerheim Immensee.
P. Notker BärtocÄ OSß wird zum Vikar

Bei der zunehmenden zeitlichen Beanspru-
chung der Seelsorger ist der Ruf nach kurz-
gefassten, praktischen Hilfen für die Seel-

sorgearbeit verständlich. Es sei daher auf
eine anregende, wertvolle Reihe hingewie-
sen, die wegen der Aktualität, der Problem-
Stellung und der prägnanten, fundierten Be-
handlung besondere Beachtung verdient. Es
handelt sich um die Reihe «Fragen und Ant-
Worten», herausgegeben von Franz Furger,
Professor für Ethik und Moraltheologie an
der Theologischen Fakultät Luzern. Die Pu-
blikation fusst auf der Sparte «Was ich
noch fragen wollte», die sich seit mehreren
Jahren in der Tageszeitung «Vaterland»
grosser Beliebtheit erfreut. Die Bändchen
in Oktavformat mit einem Umfang von 50
bis 60 Seiten und je etwa 15 Texten werden
im Kanisius-Verlag, Freiburg, publiziert.

Aktuelle Fragen
Da die Fragen ohne Ausnahme aus dem Le-
serkreis stammen, werfen sie besonders ak-
tuelle Probleme unserer Zeit auf. Sie zeigen
also, in welchen Bereichen durch die gegen-
wärtige Diskussion theologischer und kirch-
licher Fragen Unsicherheit besteht und da-
her eine Klärung und Verständnisvertiefung
erwartet wird. Es handelt sich:

— um zentrale Glaubensfragen, wie das Da-
sein Gottes, Dreifaltigkeit, Tod Gottes, Got-
tes Heilswillen, Gottessohn, Jesus der Chri-
stus, kosmischer Christus, Jesus — ein Re-
volutionär?, Menschwerdung, Erbsünde,
Gnade, Vorsehung, Heil usw.

— um das Verständnis der Bibel, wie das
Alte Testament heute, Verständnis der Kind-

in der Pfarrei Einsiedeln ernannt anstelle
von P. August Gussmunn 05ß, der zum
Pfarrer von Eschenz, (TG) berufen wur-
de.
P. Fznzenz Garamann OSB, bisher Spiri-
tual im Kloster Au, kehrt als Résignât
ins Kloster zurück. P. Jukoè Nuwßaumer
OSB wird zum Spiritual im Kloster Au
in Traohslau ernannt.

Dr. Pofer Buc/zmunn, Rümlang, wurde
am 1. Julli 1974 zum Pfarr-Rektor von
Greifensee ernannt.

Mutationen
Die neue Telefonnummer des K/o.ï/er.v
Fz'nszecfe/n faultet: 055 - 53 44 31.

Bistum St. Gallen

Im Herrn verschieden

Jo.ve/ Eïc/ier, Prânwsar, RüetersvW/

Josef Eicher wurde am 21. Oktober 1886

in Neufeld Eschenbaoh geboren. Er stu-
dielte in Engelberg, Ohur und Freiburg.

heitsgeschichte Jesu, die Wunder Jesu, kri-
tische Bibelexegese, der enge Weg, Feindes-
liebe usw;

— um Fragen der christlichen Existenz, wie
Gebet, weiche Welle, vorehelicher Ge-
schlechtsverkehr?, Einehe auf Zeit?, weit-
liehe Frömmigkeit, Sakramente, Sakramen-
talien usw;

— um Fragen zur Kirche und zum kirch-
liehen Leben heute, wie Pluralismus, kirch-
liehe Autorität, Krise im Priestertum?, Pfar-
reirat, Erstbeicht vor der Erstkommunion?,
Osterpflicht, Bussgottesdienst, Sonntags-
pflicht, Dialog oder Stille, Opfer oder Mahl
USW.

Fundierte Antworten

Die Reihe erhält ihren besonderen Wert
durch die Mitarbeit einer grossen Zahl von
Fachtheologen und andern Fachleuten, die

— wie mir scheint — in einmaliger Weise
auf kleinstem Raum in allgemeinverständ-
licher Sprache fundiert zu den Fragen Stel-
lung beziehen. Als Mitarbeiter zeichnen:
Johann Amrein, Walter von Arx, Fried-
rieh Beutter, Josef Bommer, Eduard Chri-
sten, Victor Conzemius, Fritz Dommann,
Josef Duss-von Werdt, Franz Furger, Max
Hofer, Kaspar Hürlimann, Fritz Kollbrun-
ner, Albert Lampart, Rudolf Rieder, Eugen
Ruckstuhl, Georg Schelbert, Rudolf
Schmid, Oskar Stoffel, Clemens Thoma,
Hermann Venetz, Herbert Vorgrimler,
Dietrich Wiederkehr, Paul Zemp.

Die Antworten dieser qualifizierten Fach-
leute gehen auf die Fragesteller ein, infor-

Am 8. März 1913 wurde er zum Priester
geweiht. Er war Kaplan in Gonten (1913
bis 1918), in Benken (1918—1928) und
Eschenbach (1928—1936), Spiritual im
Kloster Berg Sion (1936), Pfarrvikar in
Busskirch (1936—1941) Primissar in Nie-
derhelfenschwil (1941—1951) und Rüe-
terswil (1951—1974). Er starb am 22.
Juni 1974 und wurde am 26. Juni 1974
in Eschenbach beerdigt.

Bistum Lausanne, Genf und
Freiburg

Zur Beachtung während der Ferienzeit

Die Büro des bischöflichen Ordinariates
(Alpengasse 49), auch diejenigen des

Verwälters und der Synode sind von
Montag, den 29. Julli, bis Samstag, den
17. August 1974, geschlossen.
Für dringende Angelegenheiten und Fäl-
le ist stets eine verantwortliche und zu-
ständige Person anwesend (Telefon 037 -
22 67 21).

mieren jeweils über den Stand der For-
schung heute und antworten aus ernstem
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der
Kirche in der heutigen Zeit.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Die preiswerten, handlichen Bändchen las-
sen sich in der religiösen Erwachsenenbil-
dung unserer Gemeinden vielseitig verwen-
den. In erster Linie können sie der person-
/z'c/zen GZaH&ensvertie/Hng und Auseinan-
dersetzung mit religiösen Zeitfragen dienen.
Darum eignen sie sich zum Verkauf in den
Schriftenständen oder auch zu Geschenk-
zwecken. Besonders dienlich sind sie für die
Bz'Mungrarèez't in P/arreigruppen. Ausge-
hend von der Fragestellung und den Ant-
worttexten liesse sich z. B. im Pfarreirat
oder auch in andern Gesprächsgruppen die
Thematik vertiefen und gegebenenfalls Fol-
gerungen für das persönliche und gemeind-
liehe Leben ziehen. Wegen der Aktualität
der Fragen und der in zeitgemässer Sprache
abgefassten Antworten haben schon öfters
P/arr6/ä»er einzelne Beiträge aufgenom-
men und abgedruckt.

Bis jetzt sind 8 Bändchen ' erschienen. Die
Reihe wird fortgesetzt. Dem Herausgeber,
den Mitarbeitern und dem Verlag gebührt
für ihre Arbeit und Initiative im Dienste der
Seelsorge und Glaubensorientierung Dank
und Anerkennung. Frz'tz Dommann

i Reihe «Fragen und Antworten», heraus-
gegeben von Franz Furger, Kanisius-Ver-
lag, Freiburg). Bisher erschienen: Jesus,
der Christus; Kirche heute; Schuld und
Vergebung; Sakramente und Sakramen-
talien; Gott und Mensch; Schwierige Bi-
bei; Eucharistie feiern; Leben als Christ.

Hilfe für die religiöse Erwachsenenbildung
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Personalnachrichten

Priesterjubilare bei den Schweizer
Kapuzinern

Von den 22 Patres aus dem Kapuzineror-
den, die vor 40 Jahren von Bischof Am-
bühl zu Priestern geweiht wurden, leben
noch 18. Sie tragen auch heute das Kleid
des hl. Franziskus und stehen im vollen Ein-
satz in der Heimat und in der Mission. Sie
feierten am 8. Juli 1974 im Kapuzinerklo-
ster Stans ihr 40-Jahr-Priesterjubiläum.

Die Jubilare sind: P. Arcßange Fuiifaume,
Delsberg; P. Jost Ze/er, Dornach; P. Berc/j-
toW von Hrx, Dornach; P. JFi/WftaM W/rz,
Mels; P. H/ppo'/yt KW/er, Sursee; P. Syne-
jiïm Köp/B, Appenzell; P. Benwnrd FAcßer,
Sursee; P. /o/mnn ßercßmans £g/o//,
St. Gallen; P. Ade/mar Knec/zt, Sursee; P.
JFerner Haèer, Appenzell; P. SnBöert
Scßmucki, Mels; P. Camd/u.y Meier, Stans;
P. Snlv/nn Füeg, Stans; P. Odon'cß T/uèer,
Luzern; P. 7o.se/ A/oA ßuc/zer, Luzern; P.
C/odoa/d //«èatka, Baldegg; P. Celer/n
Stä/ie/in, Afrika; P. Or/ando Keei, Schüpf-
heim. (Kipa)

Vom Herrn abberufen

Albert Kappeler SMB, Missionar in
Kolumbien
Die Region Popayân in Kolumbien, in der
die Immenseermissionare einen hoffnungs-
vollen zwischenkirchlichen Dienst leisten, ist
um einen eifrigen Missionar ärmer gewor-
den. Pater Albert Kappeler starb an einem
Herzinfarkt und hinterliess zwei grosse Ge-
meinden ohne Priester. Seine Jugend hatte
er im stillen Hügelland der Au bei Fischin-
gen (TG) verbracht, wo er am 13. Septem-
ber 1912 geboren worden war. Nach der
Sekundärschule hielt ihn sein Vater auf dem
landwirtschaftlichen Gut zurück, um seine
Priester- und Missionsberufung auf die Pro-
be zu stellen. Mit 18 Jahren aber gab er dem
Drängen nach und erlaubte ihm das Stu-
dium. Albert studierte in Rebstein, Immen-
see und Schöneck und zeichnete sich aus
durch seinen zähen Durchhaltewillen. Er
glaubte an seine Berufung, er wusste was
er wollte, und so schritt er die Jahre des
Studiums geradewegs auf sein Ziel zu.
Gerne wäre P. Kappeler gleich nach seiner
Priesterweihe am 12. April 1943 in die Mis-
sionen gegangen. Aber er musste aus ge-
sundheitlichen Gründen zehn Jahre lang im
Seminar Büroarbeit leisten. So sorgfältig
und gut er diese Arbeit verrichtete, es dräng-
te ihn mit aller Kraft nach pastoreller Be-
tätigung. Während zweier Jahre half er re-
gelmässig in Sigerswil (LU) aus. In der
Seelsorge fand er den seelischen Ausgleich
und eine teilweise Erfüllung seiner Sehn-
sucht.
Doch nach zehn Jahren öffnete sich ihm der
Weg in die Mission. 1954, er war 42 Jahre
alt, schiffte sich Albert Kappeler in Genua
ein und fuhr nach Kolumbien. Ein Jahr lang
wohnte er bei den Schweizer Franziskane-
rinnen in La Cumbre, die schon über sieb-
zig Jahre eine segensreiche Erziehertätigkeit
in Stadt und Land Kolumbiens ausübten.
Dort studierte er die Sprache und übte sich
in die Pastoration des Landes ein. 1955 er-
nannte ihn der Erzbischof von Popayân
zum Pfarrvikar von Argelia, einem entle-
genen Dorf mitten in den Kordillieren, zu
dem über 20 weit verstreute Weiler gehören.
18 Jahre lang wirkte er dort, 5 Fussstunden
und 8 Reitstunden von Popayân entfernt,
unter den härtesten Lebensbedingungen.

Neuer Provinzialrat der Steyler Missio-
nare

Am 4. Juli 1974 fanden sich die Mitglieder
der Schweizer Provinz der Steyler Missio-
nare im Gymnasium Marienburg, Rheineck,
zur Neuwahl des Provinzialrates ein. Zum
neuen Provinzial wurde erkoren: P. Dr.
Leon/mrd TTzomar, zuletzt Rektor des Gym-
nasiums Marienburg. Zu seinem Assistenten
wurde gewählt: P. Dr. Clemens T/toma von
Kaltbrunn, Professor an der Theologischen
Fakultät Luzern. Dem neuen Provinzialrat
gehören ferner an: P. Bruno Fischer. von
Egerkingen (SO), P. Frw/n Tfänggi von Dor-
nach und Bruder /ose/ Kol/er von Andwil
(SG). Die Amtsantritte erfolgten am Frei-
tag, dem 5. Juli 1974.

Die Schweizer Provinz der Steyler Missio-
nare zählt zurzeit etwas über 50 Patres und
Brüder in folgenden Häusern: Gymnasium
Marienburg, Rheineck/Missionshaus Maria
Hilf, Steinhausen (ZG)/Institut Froideville,
Posieux (FR) und Steyler Missionshaus,
Gampel (VS) 5. M.

Gott allein weiss, wie viele hundert Reit-
stunden bei unvorstellbaren Wegverhältnis-
sen er zurücklegte.
Vor etwa 12 Jahren hatte er den ersten
Herzinfarkt. Das Glück wollte, dass er ge-
rade in der Departementshauptstadt Po-
payân war und im Spital sofort eine gute
Pflege hatte, sonst hätte er damals schon
unfehlbar sein Leben abgeschlossen. Lange
Zeit blieb er noch arbeitsunfähig, bis er wie-
der nach Argelia zurückkehren konnte.
Dann gings weiter. Monat für Monat stei-
gerte er seine Leistungen. Gott hatte ihm
das Leben nochmals geschenkt, er wollte
es weiterschenken an die arme Landhevölke-
rung, um die sich niemand annahm. Uner-
müdlich in Predigt und Katechese, in Sa-
kramentenspendung und Armensorge, be-
mühte er sich immer auch um die soziale
Besserstellung der armen Campesinos. Er
errichtete eine Hauswirtschaftsschule, war
ein grosser Werber für Radio Sutatenza,
dem vorzüglichen Instrument der Volksbil-
dung in Kolumbien. Er richtete die Wasser-
Versorgung im Dorfe ein, baute Kapellen
und Schulhäuser, bezahlte Freiplätze für
künftige Lehrerinnen, holte sich in der
Schweiz Laienhelferinnen zur Mitarbeit in
der Entwicklungshilfe. Albert pflegte guten
Kontakt mit einem Kreis von Bekannten
und Wohltätern, ohne deren Hilfe seine
Werke unmöglich gewesen wären.
Schon längst rieten ihm die Obern, einen
leichteren Posten zu suchen und seine Ar-
beit einem jungen Priester zu übergeben.
Doch Argelia war ihm so sehr aps Herz
gewachsen, dass er sich fast nicht von sei-
ner «ersten Liebe» trennen konnte. Endlich,
1973, verliess er schweren Herzens sein
grosses Arbeitsfeld. Er brauchte ärztliche
Behandlung und eine zweimonatige Kur.
Dann wagte er es wieder. Er übernahm Pa-
tia, ein Negerdorf, mit tropischem Klima.
Bald verschaffte er sich einen Jeep, um die
vielen Aussenposten leichter und öfter be-
suchen zu können. Wir luden ihn ein, re-
gelmässig ins Regionalhaus zu kommen, um
sich auf der Höhe zu halten. Auf unsere
Frage nach seinem Befinden ging es ihm
immer gut. Ende März dieses Jahres musste
er aushilfsweise eine zweite grosse Pfarrei,
% Autostunden von Patia entfernt, be-
treuen; Mercaderes, das an der Autobahn

nach Pasto liegt und mit den Aussenposten
nahezu 12 000 Einwohner zählt. Es war uns
allen nicht recht geheuer. Aber Albert fühl-
te sich im Element und hätte sich ganz gerne
dorthin als Pfarrer wählen lassen. Doch die
Vorsehung hatte anders bestimmt.
Am vergangenen 8. Juni war er in Popayân,
voll neuer Pläne für die Anstellung zweier
Verwandter, die eben aus der Schweiz ka-
men. Aber bald meldeten sich seine frühe-
ren Herzbeschwerden wieder. Am 22. Juni
1974 stand sein Herz still, und ein leises
Lächeln schimmerte auf seinem Anlitz. Die
Botschaft von seinem Tode breitete sich
rasch aus. Sein Sarg wurde ins Patiatal ge-
bracht. Der Pfarrer hielt das Requiem, und
in einer Lichterprozession begleitete das
trauernde Volk seinen verstorbenen Seelsor-
ger durch das Dorf. Am Abend wurde der
Leichnam nach Popayân gebracht, wieder-
um begleitet von vielen Gläubigen, die ihm
in einem Bus folgten. In der grossen Käthe-
dralkirche gaben ihm etwa 50 Priester und
viel Volk das letzte Geleite. Grössere Eh-
rung hätte man ihm nirgendwo erweisen
können.
Seit 20 Jahren wirken im Berggebiet von
Cauca und Narino unsere Missionare, weit
entfernt von Journalisten und Fotoreportern
Nun hat Gott den ersten von ihnen heim-
geholt, um ihm die Krone des Lebens zu ge-
ben. Möge sein Tod Leben bewirken über-
all, wo er das Wort Gottes gesät hat und
möge seine missionarische Berufsfreude auf
andere überspringen, die Gott erwählt.

A/èerl JFüe.?r

Hinweise

Katechese und Seelsorge am Lernbehin-
derten

Die Schweizer Katechetenvereinigung
(iSKV) führt vom 16. bis 21. September
1974 im Bildungshaus Bad Schönbrunn
ihr bereits zur Tradition gewordenes Ka-
teche/isches Sem/nar durch, das sich die-
ses Jahr mit der Katechese und Seelsorge
am Lernbehinderten (Hilfsschüler 1. bis
6. Klasse) befasst. Der Kurs wird gelei-
tet von Prof. Edgar 7o.v<?/ Korherr, Direk-
tor des Katechetischen Institutes Wien,
und Prof. Dr. A/oA Gwg/er, Direktor des
Katechetischen Institutes Luzern. Aus
dem reichhaltigen Kursprogramm seien
stichwortartig erwähnt:- Das lernbehin-
derte Kind im Licht der Religionspsy-
chologie — Die Einübung religiöser
Grundhaltungen — Bibelkatechese bei
Lernbehinderten — Didaktisch-metho-
disohe Leitlinien für die Sakramenten-
Initation — Die Kriterien der Stoffaus-
wähl — Gebetserziehung bei Lernbehin-
derten — Geschleohtserziehung — Erzie-
hung zur Kirche — Grundsätzliches zur
Messfeier mit Lernbehinderten.
Donnerstag, den 19. September 1974,
findet im Rahmen dieses katechetischen
Kurses im Lehrerseminar St. Michael,
Zug, eine Tagung /ür che SeeAorger statt,
mit der Thematik: Der Seelsorger vor
der Eigenwelt der lern- und geistigbehin-
derten Kinder. Grundsätzliche Überle-
gungen/Praktisohe Folgerungen (Prof.
Korherr). — Die pastorale Hilfe für die
Betreuung der Lern- und Geistigbehin-
derten in der Familie (Prof. Gügler).
Geistliche, welche nicht den ganzen Kurs
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mitmaohen können, mögen wenigstens
an dieser Tagung teilnehmen.
Von den Kirchgemeinden darf für die
Katecheten unid Hilfisscihullefarer, die sich

am Katechetischen Seminar beteiligen,
ein Beitrag erwartet werden. Die Seel-

sorger mögen sich dafür einsetzen. Das
ausführliche Programm kann beim Se-

kretariat der Schweizer Katechetenver-
eindgunig, Hirsohmattstrasse 25, 6003 L«-
zern, (Telefon 041 - 22 86 40), bezogen
werden. (Mitget.)

Glauben heute

Die Verkündigung des Glaubens im Auf-
trage Christi ist in unserer technisierten
Welt schwer geworden. Die Plurallität,
der Aufbruch der Wissenschaften, die
Massenmedien haben die geschlossene
Weit des Christentums gesprengt. «Eine
Kirche braucht es heute nicht mehr!»
«Wir glauben alle an den gleichen Gott!»
— «Das interessiert mich nicht!» Diese
und ähnliche Redewendungen hören wir
täglich. Es sind nicht einmal die Schiech-
testen, die heute so rdden. Warum ist das
so? Vielleicht werden wir nie eine um-
fassende Erklärung über die Gründe ge-
ben können, die so viele Menschen unse-
rer Zeit der Kirche entfremdet haben.
Doch wichtiger als die Frage nach dem
JF/eso scheint mir die Lösung der Frage:
IFcu «an? Christus hat den Auftrag der
Verkündigung den Aposteln nicht zum
privaten Gebrauch gegeben. Die Froh-
botschaft hat er für alle Menschen be-
stimmt. Er hat den Funken in die Welt
geworfen, damit er zum lodernden Feuer
der Freude werde. In diesem Bild liegt
eine Antwort auf die Frage nach der Zu-
kunft des Glaubens. Durch die Glut
der vielen Funken wird erst das Feuer.
Ähnliches gilt für die Kirche.
Die Menschen sind kaum weniger reli-
giös als in früheren Zeiten. Nur der zün-
dende Funke fehlt. Sicher hat jeder
Mensch ein religiöses Empfinden. Dort
anzusetzen ist Aufgabe der Verkündi-
gung. Heute ist der Priester überfordert.
Er kann nicht allen Feuer geben. Men-
sehen, die heute im Alltag Zeugnis vom
Glauben geben sind selten geworden.
Wie soll es weitergehen? Da scheint mir
nur ein Weg offen. Wir müssen immer
mehr Menschen in der Kirche mdtenga-
gieren, denn ers! wer Auftrag und Ver-
antwortung erkennt, kann schöpferisch
seine Kräfte einsetzen. Jeder Christ muss
wieder eine Funke werden; jeder Gläu-
bige innerlich erhellt und erwärmt vom
Evangelium. Dann wird er ohne weiteren
Antrieb die Botschaft freudig weitertra-
gen und ein Lichtträger sein.
Bin nicht zu unterschätzender Beitrag
zum stärkeren Entfachen des Glaubens
sind religiöse Schulungskurse. Immer und
immer wieder müssen die Christen auf
ihre religiöse Weiterbildung aufmerksam

gemacht werden. Nur was man kennt,
kann man schätzen und lieben.
Innerhalb der zahlreichen Möglichkeiten
der religiösen Weiterbildung bieten d/'e *

T/îeo/og/'.vc/ie?! kurse /ür La/en (TKL)
und der KatftoZi.se/ze G/a«fte«sftt(r.s

(KOK) grosse Vorteile. Die beiden Kurse
versuchen, einen Überblick, eine Schau
des Glaubens zu vermitteln, ohne wich-
tige Einzelprobleme zu vergessen. Die,
Kurse erstrecken sich über eine längere
Zeitspanne und erfordern ein gründ-
liches Studium.
Das gilt besonders für die TfteoZogwcften
Kurse, die in einem Vierjahreszyklus die
Teilnehmer in die systematische Theolo-
gie einführen. — Im Herbst 1974 beginnt
ein neuer Turnus. Für den als Vörie-
sungs- und als Fernkurs angebotenen
Lehrgang ist Mittelschulbildung (Akade-
miker, Techniker, Lehrer) verlangt. Eine
Kirche ohne die schöpferische Intelligenz
der treibenden gesellschaftlichen und
kulturellen Kräfte ist tot.
Der zweijährige KatftoZZscfte G/auftenj-
ftzzrs ist einfacher und steht allen Interes-
sierten offen. In Vorträgen, Diskussionen
und Aussprachen lernen die Teilnehmer
den Glauben begründen und lieben.
Beide Kurse sollen zum Engagement in
der Gemeinde führen und so als Sauer-
teig in der Masse der Gläubigen wirken.
(Jugendarbeit, Katechese, Fürsorge).
Der Pfarrer vermag in den seltensten
Fällen die Erwachsenenbildung allein
durchzuführen. Das Sekretariat TKL/
KGK, Neptunstrasse 38, 8032 Zürich,
bietet eine Möglichkeit an, seine Mit-
christen religiös ausbilden zu lassen. Je
mehr Christen motiviert aus einer Ge-
meinde sich bilden und entzünden las-

sen, um so grösser wird das Feuer.

Grs JFZecZerfteftr

Die Christkatholiken zum Sonntagsgebol
Sowohl an der Deutschen Synode in
Würzburg wie an unserer Synode 72
wird über das Sonintagsgebot diskutiert.
In diesem Zusammenhang ist es isicher
nicht uninteressant zu wissen, wie die
Christkatholiken das Sonntagsgebot be-
trachten. Ein «Arbeitsbuch für christka-
tholische Gemeinden — Gruppen •—

Einzelne» ist im Sommer 1972 erschie-
nen und behandelt neben andern interes-
santen Fragen auch das Sonntagsgebot
(Seiten 87—89). Der Titel dazu heisst:
«Leftenrft'ger Gottesdienst — einige Be-
nterftnngen». Da 'ich vermute, dass viele
Leser der SKZ dieses Arbeitsbuch nicht
besitzen, möchte ich hier die entspre-
chenden Stellen zitieren. Vom ersten Tag
der Woche heisst es: «An diesem Tag
feiert die Gemeinde die Auferstehung.
Sie tat und tut das, indem sie das Evan-
gelium verkündet und nach seiner
Anordnung dasAbendmahl feiert. Bs geht
also tatsächlich um etwas Feierliches, das
wir jeden Sonntag, ja überhaupt in jeder

Messfeier begehen. Und es geht um et-
was Frohes, Freudiges. Dass wir Christi
Auferstehung feiern können, soll uns An-
lass zu Dankbarkeit sein
Zu Recht nennt man deshalb die Abend-
mahlsfeier Eucharistie, Danksagungs-
feier. In der Feier der Liturgie geht es

um das rechte Lob Gottes, geht es dar-
um, wie wir ihm unseren Lobpreis und
unsere Dankbarkeit darbringen können:
dadurch nämlich, dass wir als Christen
seine Botschaft weitertragen und ihn
preisend die Gaben seines Leibes und
Blutes dankbar und freudig empfangen.»
Nachdem noch von der Wünschbarkeit
gesprochen worden ist, vermehrt der Ge-
meinde Gelegenheit verschiedenster Art
zu geben für den Gottesdienst, heisst es

über den Sonntagsgottesdienst: «Aber es

muss doch eine« Gottesdienst pro Wo-
che geben, an dem sioh die Gemeinde
vornehmlich versammelt. Der Tag der
Auferstehung, der Sonntagvormittag ist
und bleibt dafür der Zeitpunkt für die
Feier der Liturgie. Ortsabwesende kön-
nen ja auch an Ihrem Wochenend-, Fe-
rien- oder Konferenzort einen Gottes-
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dienst besuchen: und wenn es kein altka-
tholischer ist, so vielleicht ein anglika-
nischer oder römisch-katholischer.
Es muss einfach so weit kommen, dass

jeder Ohriist, dem es mit seinem Getauft-
sein ernst ist — die andern werden
wohl allmählich der Kirche ganz den

Rücken kehren und austreten! — etwas
Wesentliches fehlt, wenn er nicht allsonn-
täglich oder allermindestens sehr regel-
massig und häufig die Liturgie mit-
feiert.»
Diese Einstellung bei unsern christka-
tholischen Mitchristen ist sicher sehr er-
freulich. Gleichsam als Ergänzung dazu
hat Pfarrer Arnold Moll, Zürich, im
«Jahrbuch 1974 der christkatholischen
Kirche der Schweiz» geschrieben: «Ge-
wiss, der Ruf zur Gemeinde, zur Festver-
Sammlung des Volkes Gottes verhallt
weithin. Aber wir fragen uns, was wir
noch durchzumachen haben, um endlich
zu entdecken, dass es das einzig Notwen-
dige wäre, ihn zu hören und ihm stattzu-
geben» (S. 16).

Dieses «einzig Notwendige» muss be-
stimmt sehr gut überdacht werden, wenn
da und dort von einer Lockerung des

Sonntagsgebotes die Rede ist.
Ebenso dürften vielleicht manche ein-
mal im f/o/Zänr/fvc/ien Katec/zwwn.v
nachlesen, was er über das Sonntags-
gebot sagt. Dort ist zu lesen: «So ist der
Sonntag gedacht: als ein Tag der Fest-
lichke.it..., des Dankes für das, was man
bekommen hat. Darum hält sich der
katholische Christ eine Stunde für die
Eucharistiefeier frei als Kern des Sonn-
tags. Dieser Wert ist festgelegt in einem
Gebot, wovon viele dankbar anerkennen
werden, dass es sie dazu gebracht hat,
diese eigentlich selbstverständliche Ge-
bärde gegen Gott treu durchzuführen
Das Gebot ist oft eine Absicherung ge-
gen den Schlendrian und gegen eigene
Rurzsichtigkeit. Es macht frei, das zu
tun, worin man Frieden findet» (Ausga-
be 1969 S. 361).
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Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen
Telefon 071 -222917

Gratisabonnement für unser Informationsbulletin
«Leo-Index». Der Leo-Index informiert Sie unent-
geltlich und unverbindlich über Neuerscheinun-
gen auf den Gebieten Theologie, Philosophie,
Soziologie und Pädagogik.

Sonderverkauf
(Amtlich bewilligt vom 4. Juli 1974 bis 19. Juli 1974)
Samstagnachmittag geschlossen

Beachten Sie bitte unsere Inserate, wir ver-
schicken keinen Prospekt!

Preisreduktion von 20% auf folgende Artikel:

Veston-Arizüge in den Grössen 46—52
Hemden in den Grössen 36—42

diverse Preise
ab Fr. 25.80

10 % Rabatt auf alle übrigen Artikel (Lagerware), u. a.:

Hemden

Pullover

ab Grösse 43 bis 48 (exkl. dunkelgraue Hemden)
ab Fr. 33.90

Roll- oder Stehkragen, reine Wolle, Mischge-
webe oder Synthetics. ab Fr. 21.50

Krawatten Selbstbinder,' uni oder diskret gemustert
ab Fr. 13.80

Krawatten fertiggebunden, uni oder diskret gemustert
ab Fr. 10.50

Socken diverse Farben, Mirlon oder Wolle mit Synthe-
tics verstärkt ab Fr. 3.60

Greifen Sie rasch zu! Sie kaufen bei Roos im-
mer Qualität und während des Sonderverkaufs
mit lohnenden Rabatten!

Roos
Herrenbekleidung, Luzern, Frankenstrasse 9, Tel. 041 -22 03 88

Kantonale katechetische Arbeitsstelle Zürich

Im Auftrag des Generalvikars für den Kanton Zürich

sucht
die Zürcher kantonale katechetische Kommission eine(n)

hauptamtliche(n)
Leiter(in)

für den Aufbau und die Führung der neu geschaffenen kantonalen
katechetischen Arbeitsstelle Zürich.
Der (die) Leiter(in) muss über eine (der speziellen Aufgabe ent-
sprechende theologische Ausbildung, vor allem aber über solide
Kenntnisse in Religionspädagogik, sowie katechetischer Metho-
dik und Praxis verfügen.
Er (sie) soll kontaktfreudig sein, eigene Initiative entfalten und im
Team arbeiten können.

Geboten werden eine zeitgemässe, von der römisch-katholischen
Zentralkommission des Kantons Zürich garantierte Besoldung mit
den üblichen Sozialleistungen inkl. Pensionskasse, eigenes Büro
in der Stadt Zürich und ein weitgehend selbständiges, interessan-
tes Arbeitsfeld.

Anmeldungen mit den üblichen Referenzen sind erbeten bis
31. August 1974 an den Präsidenten der Zürcher kant. katechet.
Kommission: Pfarrer A. Camenzind, Limmattalstr. 146, 8049 Zürich
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Katholische Kirchgemeinde Wil / Dekanat Wil

Hätten Sie Freude und Interesse, eine Beratungsstelle zu führen
für die Behandlung und Beratung von Paaren und Familien in
Konfliktsituationen?

Wir suchen

einen Sozialarbeiter oder eine
Sozialarbeiterin mit

Zusatzausbildung in
Familienbehandlung oder

Psychologen(in) mit
Spezialausbildung in Fragen von

Partnerschaft, Familie und Erziehung
für unsere neu zu schaffende Beratungsstelle in Wil.

Von einem Bewerber oder einer Bewerberin erwarten wir: ent-
sprechende Berufsausbildung oder langjährige praktische Erfah-
rung, Freude an Organisationsfragen, Büropraxis, ökumenisches
Denken.
Wir bieten: zeitgemässe Besoldung, Spesenvergütung, gut aus-
gebaute Sozialleistungen.
Stellenantritt so rasch als möglich.
Interessiert Sie diese Aufgabe, dann melden Sie sich bitte bei
Herrn W. Schär, Kirchenverwaltungsratspräsident, von Thurnstras-
se 25, 9500 Wil, Telefon Geschäft 073-2211 22, Privat 22 22 74.

Wil, Juni 1974
Katholische Kirchgemeinde Wil/Dekanat Wil

Pfarrkirche Widnau, Renovationsgerüst an Schiff
und Turm

Wir empfehlen sauber und prompt ausgeführte Ge-
rüstungen (auch in Zusammenarbeit mit ortsansäs-
sigen Unternehmern).

w. Wiederkehr ag
6033 Buchrain bei Luzern 041-36 64 60

LIENERT

I KERZEN

LJ EINSIEDELN

Berücksichtigen Sie bitte
unsere Inserenten!

Maria Melchtal
Zentralschweiz (900—2700 m)

Wallfahrtskirche der Madonna des
hl. Bruder Klaüs.
Ideal für Ausflüge und Ferien von
Vereinen, Familien und Schulen.
Hotels und Ferienwohnungen.
Auskunft durch Tel. 041 - 67 12 37

TURMUH

Zu verkaufen

Kleinorgel, Baujahr 1967
Traktur rein mechanisch
Manual (6 Register),
Pedal (2 Register),
insgesamt 8 klingende Register
Prospekt 4'

Orgelbau Gebr. Späth
8640 Rapperswil
Tel. 055 -27 13 28

REN Pfarr-
résignât

sucht
auf Ende Juii 1974 in die Ka-

planei des Städtchens Klingnau
eine Haushälterin. Leichter Po-
sten! Guter Lohn! Bitte sich
direkt schriftlich oder person-
lieh so bald wie möglich mel-
den.
Kaplanei 5313 Klingnau AG.

Taufstein aus
rötlichem Marmor

wird gratis abgegeben
Anfragen an das kath. Pfarramt
Erlöskirche Chur.

Soeben erschienen:

Manfred ßieler
Joachim Schuster

Mein kleines Evangelium
60 Seiten vierfarbig illustriert
Pappband, lam., Fr. 20.50

«. ich habe diese Verse Kindern
und Studenten, Rockern und alten
Leuten vorgelesen, von der Kanzel,
in der Schule und im Beatkeller.
Welche Kraft und welche Wirkung
geht von ihnen aus! .»

Stadtpfarrer Fritz Betzwieser, Mün-
chen

Neuanlagen
in solider und erstklassiger Ausführung

Revisionen
sämtlicher Systeme

Serviceverträge
zu günstigen Bedingungen

UHRENFABRIK THUN-GWATT
Wittwer-Bär & Co., 3645 Gwatt, Tel. 033 / 3612 12

Herder
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